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1. (1)Das Zollamt Osterreich hat nach MaRgabe der Bediirfnisse des Warenverkehrs Rdume, Verkehrsflichen,
Umschlageinrichtungen und sonstige Anlagen einer Zollstelle als Amtsplatz fur die Prifung gestellter Waren zu
bestimmen.

2. (2)Die Ausdehnung des Amtsplatzes ist kundzumachen.

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBI. | Nr. 24/2007)

3. (4)Als Amtsplatz gelten auch 6ffentliche Verkehrsmittel, in denen die Abfertigung wahrend der Fahrt stattfindet.
Eine solche Abfertigung ist nur zulassig, wenn hiefir ein verkehrstechnischer Bedarf gegeben ist und diese Art der
Abfertigung unter Bertcksichtigung des Personalstandes und des Dienstbetriebes der Zollstelle moglich ist. Die
Zollstelle hat die Verkehrsmittel, bei denen die Voraussetzungen fiir eine Abfertigung wahrend der Fahrt
vorliegen, durch Anschlag an ihrer Amtstafel kundzumachen. Betrifft die kundgemachte Regelung einen langeren
Zeitraum, so ist die Zollstelle trotz der Kundmachung berechtigt, die Abfertigung nicht wahrend der Fahrt
vorzunehmen, wenn der Personalstand oder der Dienstbetrieb diese Abweichung erfordert.

4. (5)Personen, die den Amtsplatz flr nicht der Zollbehandlung dienende Zwecke benutzen, haben diesen Uber
Verlangen der Zollstelle zu verlassen sowie behindernde Sachen zu entfernen, wenn durch die zweckwidrige
Benutzung die Aufdeckung von Zollzuwiderhandlungen erschwert oder der Verkehrsflul3 behindert oder
schutzwirdige Interessen von Parteien des Zollverfahrens beeintrachtigt werden. Im Falle der Weigerung gilt 8 50
des Sicherheitspolizeigesetzes mit der Maligabe, dal3 die dort den Organen des 6ffentlichen Sicherheitsdienstes
eingeraumten Befugnisse und Verpflichtungen von den Zollorganen wahrzunehmen sind.

5. (6)Alle zollamtlichen Amtshandlungen sind, sofern sie nicht ihrer Natur nach nur auBerhalb des Amtsplatzes
stattfinden kénnen, auf den Amtsplatzen der Zollstellen oder an zugelassenen Warenorten (8 4 Abs. 2 Z 18)
durchzufihren.

6. (7)Das Zollamt Osterreich bewilligt Wirtschaftsbeteiligten nach MaRgabe der zollrechtlichen Vorschriften
dauerhaft die Gestellung und Abfertigung von Waren an zugelassenen Warenorten, wenn Anmeldungen oder
Mitteilungen im Informatikverfahren abgegeben werden, die notwendigen Einrichtungen zur Durchfihrung von
Informatikverfahren und von Zollkontrollen vorhanden sind.

7. (8)Ist aus rechtlichen Grinden die Abgabe einer Anmeldung oder Mitteilung im Informatikverfahren nicht
moglich, kdnnen die Zollstellen fallweise Gber Ansuchen die Gestellung und Abfertigung auRerhalb des
Amtsplatzes bewilligen, wenn dies nach dem Personalstand und Dienstbetrieb der Zollstelle ohne
Beeintrachtigung des laufenden Abfertigungsdienstes moglich ist. Fir die Dauer der Amtshandlungen gilt der Ort
der bewilligten Abfertigung auch ohne die Voraussetzungen des Abs. 7 als zugelassener Warenort.

8. (9)Der Bundesminister fir Finanzen kann zur Erleichterung des Warenverkehrs mit Verordnung die
Voraussetzungen festlegen, unter denen fallweise Gber Antrag die Durchfihrung von Amtshandlungen auBerhalb
des Amtsplatzes bewilligt werden kann, wenn dies nach dem Personalstand und Dienstbetrieb der Zollstelle ohne
Beeintrachtigung des laufenden Abfertigungsdienstes mdglich ist. Fiir die Dauer der bewilligten Amtshandlungen
gilt der Ort ihrer Durchfiihrung als zugelassener Warenort.

In Kraft seit 01.01.2021 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2007/24
https://www.jusline.at/gesetz/zollrdg/paragraf/50
https://www.jusline.at/gesetz/zollrdg/paragraf/4
file:///

	§ 11 ZollR-DG Amtsplatz und zugelassene Warenorte
	ZollR-DG - Zollrechts-Durchführungsgesetz


